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Art. 80 Abs. 1 GSchG 

 
 
 
 
 

Wird ein Fliessgewässer durch Wasserentnahmen wesent-
lich beeeinflusst, so muss es unterhalb der Entnahmestel-
len nach den Anordnungen der Behörde so weit saniert 
werden, als dies ohne entschädigungsbegründende Eingrif-
fe in bestehende Wassernutzungsrechte möglich ist. 
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Ablösung ehehafter Rechte 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  Schritt: nachträgliche Befristung 
 
 

2.  Schritt: Ablösung durch Fristablauf 
 

evtl. Neukonzessionierung 
 
 
 

************************************* 
 
 
 

zu unterscheiden von Aufhebung: 
 
- durch Enteignung 

 
- durch Verfügung bei Wegfall des Interes-

ses 
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Wassernutzungsrechte 

 
 
 
 
 

 
ehehafte altrechtliche 
Wasserrechte Konzessionen 
 
 
 
 
 
Begründung vor Begründung vor 
den kantonalen WRG 
Wasserrechtsgesetzen 
 
  
 
 


